
Binningen fördert 
Energieeffizienz



Worum geht es?

Mit dem Energiefonds werden Energieeffizienz und erneuerbare 

Energien in Binningen gezielt gefördert. Der Energiefonds basiert  

in wesentlichen Bereichen auf dem Baselbieter Energiepaket  

(Förderbeiträge des Kantons) und verstärkt so dessen Wirkung.

Schritt für Schritt zum Förderbeitrag.

Die wesentlichen Schritte für Pilot- 
und Demonstrationsprojekte:

1
Sie reichen bei der Gemeinde Binningen 
ein Fördergesuch ein.
2

Die Gemeinde entscheidet über den 
Förderbeitrag der Gemeinde und 
stellt bei positivem Entscheid eine 
Beitragszusicherung aus. 
3
Nach Ausführung des Projektes reichen 
Sie bei der Gemeinde die Ausführungs- 
bestätigung ein.
4
Die Gemeinde entscheidet über die 
Auszahlung des Förderbeitrags.

Die wesentlichen Schritte für  Projekte, 
die vom Kanton unterstützt werden:

1
Sie reichen beim Baselbieter Energiepaket 
ein Fördergesuch ein. 
2

Nach Bestätigung der Ausführung 
entscheidet der Kanton definitiv über die 
Auszahlung und Sie erhalten eine  
entsprechende Auszahlungsverfügung. 
3
Innert 6 Monaten nach Datum der 
Auszahlungsverfügung reichen Sie 
dazu bei der Gemeinde ein Gesuch für 
einen Gemeindebeitrag ein.
4

Objekte und Projekte (inkl. Gesamtüberbauungen) mit einem Beitrag von über 20 000 Franken 
werden individuell beurteilt.

	 Förderhöhe:

Gebäudesanierungen 
· «Bonus»-Sanierungen 	

Neubauten 
· Minergie-P 25 % des kantonalen Förderbeitrags

	

	 40 % des kantonalen Förderbeitrags

Private Photovoltaikanlagen bis 9,99 kWp
(grössere Anlagen erhalten Bezuschus-
sung auf Basis dieser Leistungs-
obergrenze)

25 % des Bundesbeitrags (Pronovo)

	 40 % des kantonalen Förderbeitrags

	 40 % des kantonalen Förderbeitrags

	 50 % des kantonalen Förderbeitrags

	 Förderung nach Einzelentscheid des Gemeinderats

Die Gemeinde entscheidet über die Höhe 
des Gemeindebeitrags und die  
Gemeindeverwaltung zahlt diesen aus.

Für Fotovoltaikanlagen laufen Gesuche über Pronovo ab. Ihr Einmalvergütungsbescheid ist 
die Grundlage für eine Auszahlung des Gemeindebeitrags.

Innert sechs Monaten nach Datum der Auszahlungsverfügung reichen Sie bei der Gemeinde 
das Gesuch für den Gemeindebeitrag ein.

40 % des kantonalen Förderbeitrags

25 % des kantonalen Förderbeitrags
· Sanierungen nach Minergie-/

Minergie-P-Standard



Kontakt.

Gemeinde Binningen: 

Telefon 061 425 53 25, andreas.pecnik@binningen.bl.ch 

www.energiefonds-binningen.ch oder www.binningen.ch 

Öffentliche Energieberatung: 

Primeo Energie, Telefon 061 415 45 47 

energieberatung@primeo-energie.ch, www.primeo-energie.ch

Baselbieter Energiepaket: 

www.energiepaket-bl.ch

Detaillierte Informationen zum Ablauf: 

www.energiefonds-binningen.ch

Hinweis: Diese Darstellungen illustrieren den Ablauf ohne weiteren Rechtsanspruch. 

Massgeblich sind Reglement und Verordnung.
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